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II- -1S9~ der Beilagen zu den Sten.~graphischen Protokollen des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTER ruM 

1. Dezember 
1010 Wien, den ..... . ............. 197 .. 6. 

füR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 

Zl. IV-50.oo4/47-1/76 

Stubenrins I . 
Tel.phon 57 56 5S 

B e a n t w 0 r tun g 

"I'(() lAB 

. ~976 -12 ... 0 2 
zu· '12'. IJ 

der -L\.nf:raC8 der Abgeordneten Dr. Marga 

HUBINEK und Genossen an die ]'r8u Bundes­

minister ft:r Gesundheit und Umweltschutz 

betreffend 'Eransformation des: Doh"U!I1entes , 
des Euror.2.r~ltes über die Rechte und Pflich-

ten der I'2.tienten und i~rzte in die österrei­

chische Rechtsordnung (Nr. 726/J-NR/1976). 

In der e;egenstUndlichen Anfrage werden'an mich foleünde 
Fraeen eeric~ltet: 

111) Welche Vorkehruneen.hat das Bundesministerium für 

. Gesundhei t l1.nd Umwel. f;sehutz bisher getroffen, um dem. Auftrag 

des Europarates , nQ(~:~ Prüfune der Möglichkeiten die Erklä­

rungen des Dokumente:=:; Nr. 779 in die österrE)ichische Rechts­

". ordnung einzubrineen, nachzukommen? 

Bis wann .werd'jn· dem Europarat die Ergebnisse der diesbe­

zUglichen BeratuneEm ilbermi ttel t werden können?" 

.In Beantwortung der gegenständ1ichen.Anfrage ist. zu­

nächst folgendes festzuhalten: . 
... 

'. :-," 

Das in Rede stehende'Dokument der Beratenden Versammlune 

des Europarates träet die Bezeichnung "Fmpfehlung 779 (1976) 

betreffend Rechte der Kranken und Sterbenden" (nReeonunendation 

779 (1976) on the. rie;hts cf the siek and dyingtt
), und nicht 
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wi~ in der Überschrift der Anfrage angeführt wird - "Rechte 
und Pflichten der Patienten und i\rzte tV 

.. 

Nach der SatzunE des Europarates, BGBl. NI'. 121/1956, 
ist die Beratende Versammlung dB.S beratende Orean dieser 
Organisationll> Den Beschlüssen dieses Organes kommt der 
Charakter von Empfehlungen zu .. Diese Empfehlungen werden 
dem Ministerkomitee zur weiteren Veranlassung übermittelt. 

N~ das Ministerkomitee selbst kann gemäß Artikel 15 
der Satzung, nach Irüfung einer solchen Enpfehlung der 
Beratenden Versammlung oder von .4.mts wegen v , l.lnili ttelb8r 
an die Regiertmgen der riTi tgliedstaaten gerichtete Empfeh­
lungen aussprechen .. Das kommt auch in der FormulierunE des 
in Rede stchendf:mnok1.1ITH~ntes klar 7',lun Ausoruc'rc, worn.lch eHe 

Beratende VE.'rsarnmllJJ1g noo~oempfiehlt, daß das Y,7inisterkomitee 
die Regierungen der Kltgliedstaaten dazu einlädt,ooGo". 

Weiters kan.Yl nur das Ministerkomi tee selbst gemäß 
Artikel 15 der Satzung die Regierungen auffordern p ihm 
über die auf Grund der Empfehlungen getroffenen II:aßnahmen 
zu berichteno 

In Anbetracht der schwierigen und vielschichtigen Proble­
matik des Gegenstandes hat das Ministerkomitee die von der 
Beratenden VersammlU:.'1g a.m 290 Jänner 1976 beschlossene 
Empfehlung über die Rechte der Kranken und Sterbenden gemäß 
Artikel 17 'der Satzung zur Behandlung an das Europäische 
Komitee für Volksgesundheit p an das Europäische Komitee für Men­
schenrechte und an c18.s Europäische Komitee für rechtliche 

.... --, 
Zusammenarbeit weiteree1eiteto 

" 

Erst auf Grund ~, er Ergebnisse der Beratuneen dieser 
Expertenkomitees YJird das r'lIinisterkomi tee des Europarates 
zu einer MeinungsbilrLmg gelangen und beschließen, ob und 

,-' 
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"welche T~pfehlungen es an die Regierungen der Mitgliedstaaten 

richten wird Q 

In ß • .nsehung dieser 'Sach- und Rechtslage beantworte ich 

daher die beiden mir gestellten lt'"'ragen wie folet~ 

Das' Europäische Komitee für Volksgesundheit, dem auch 

Experten des Bundesministeriums für Gesundheit und Um\'iel tschutz 

angehören, hat bei seiner Tagung vom 230 bis 26 0 November 1976 

die Abeabe foleender Stellungnahme an das Ministerkomitee be­

schlossen: 

"Das Komi tee hält es für wesentlich~ eine Tren...'1u.i1gslinie 

zwischen den von der Empfehltmg angcsprochene~ Grundsätzen 

einerseits und deren praktischer Ar..wendung andererseits zu 

ziehenQ 

Was die Grundsätze betrifft, ist die mehrheit des Komitees 

der Ansicht p daß die e.."npfehlung ein wertvolles ßli ttel sei, 

die Aufmerksamkeit (11'::'1' Regieruncen der Mitgliedstaaten des 

El..'troparates auf dieses Problem zu lenkeno 

Das Komi tee ist jedoch der Meinung p daß es zum gege!1vl1irtigen 

Zeitpunkt praktisch nicht möglich. sei, zu einer gegenseitig an­

ne:r..rnbaren gemeins[('T.en ?ormel fUr die l\.nwendung dieser Grundsätze 

zu gelangen; jeder mitgliedstaat werde sich seine eigenen 

Lösungsmöelichkeiten Buchen müssen Q
ID 

Dies ist die Stellungnahme des vo~ den Experten der 

Gesundhei tsver'Nal tu."1gen aller riIi tgliedstaaten des·: Europa-
. . . . 

rates beschickten Burouäischen Komitees für Volksgestmdhei t 11 
, ". " 

wie sie von dil'::'sern Kordtee am 26 CI November 1976 formuliert 

wurde. Ob die Beratungen der beiden anderen mit der Empfehlung 

befaßten Komitees, .dencn Experten meines Ministeriums nicht 

angehören, abeeschlossen sind und zu welchen. Schlußfasstmgen 

/' 
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diese Komitees gelangen, ist mir nicht bekannto 

Ich habe vor etwa einem Jahr eine Charta mit den 
Rechten de.s Patienten im Krankenhaus (,oEs ist Ihr gutes 
Recht") herausgegeben und verteilt .. Die Nachdruckrechte 
wurden 'von der Schweiz bei uns angefordert. Weiters habe 
ich als Ergänzung nun auch eine Aufklärungsschrift über 
die Rechte des psychisch Kranken vorbereitet • 

. Welche weiteren innerstaatlichen Maßnahmen mein Mini­
sterium im Gegenstand künftig zu treffen haben wird, wird 

letztlich vom Inhalt der endgUltigen p vom Minister­
komitee an die Mitliedsstaaten des Europarates gerichte­
ten Empfehlung abhängen. 

" Der Bundesminister~ 

. ' 
" 

~. . 

.\ .... 
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